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RS OGH 1937/4/6 3Ob204/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.1937

Norm

ZPO §68 Abs3

ZPO §73 Abs2 IIa

ZPO §465

Rechtssatz

Die vom vorläu9g bestellten Armenvertreter innerhalb der Berufungsfrist überreichte Berufung bleibt auch dann

wirksam, wenn das Armenrecht unter der Bedingung der nachträglichen Beibringung eines Armutszeugnisses bewilligt

und dieses Zeugnis innerhalb der dafür bestimmten Frist nicht beigebracht wurde.
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